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den. Es ist Aufgabe der Männer, dafür zu sorgen, dass die Frauen das
Stimmrecht erhalten. Für die Aufzeigung von Frauenbildern als Leit-
bilder können anonyme Frauen aus allen Klassen herbeigezogen werden.
Die Männer, die schon mit Frauen zusammengearbeitet haben, sollten
dazustehen, dass sie zufrieden waren und auch den Erfolg anerkennen.

Regierungsrat Fragger erfreute die Teilnehmer mit einem

gut fundierten, vorzüglichen Referat über „Die politische Gleichberech-
tigung der Frau als Forderung unserer Zeit". Er betonte ausdrücklich,
dass das Frauenstimmrecht &em Geschenk der Männer an die Frauen,
sondern ein sei, das Rechtsgleichheit für alle bedeute.
Es komme auch gar nicht darauf an, ob es eine Mehrheit oder Minder-
heit verlange. Das Frauenstimmrecht bringe den Frauen Pflichten und
sei kein Vergnügen. Es verlange die Aufteilung der Macht und Verant-
wortung beim Bund, Kanton und bei der Gemeinde. Die Lösung der in
den nächsten Jahren dringlichen Aufgaben bedarf der Hilfe aller Gut-
gewillten. Den Frauen soll eine Anlaufzeit gewährt werden, wie sie auch
die Männer vor 130 Jahren benötigten. Die Teilnehmer verabschiedeten
sich von Boldern mit dem Gefühl, in ihrer Ueberzeugung für eine gute
Sache gestärkt und für den kommenden Abstimmungskampf ausgerüstet
zu sein. G. F.

Zürich Am 3. Juni verschied unerwartet unser langjähriges Mitglied,
Wa ScF/flginFtui/en, a. Kindergärtnerin, im hohen Alter von 85 Jahren.
Sie meldete sich immer ab, wenn sie unsere Versammlungen nicht be-
suchen konnte. Ihr letzter Telefonanruf kam vor zwei Wochen. Am
1. Februar 1965 marschierte sie noch wacker beim Fackelzug mit. Ein
letzter ehrender Gruss gebührt ihr im Namen unseres Vereins.

Der Frauenstimmrechtsverein Zürich führt nach den Sommerferien einen

Redeschulungskurs
durch und übernimmt die Kurskosten.

Dauer: 5 Abende
Kursabend: Dienstag oder Donnerstag *
18 — 20 Uhr oder 20 — 22 Uhr *

(* Nichtgewünschtes bitte streichen)
Anmeldungen sind bis spätestens 1. Juli an unsere Sekretärin, Fräulein
G. Busslinger, zu richten.
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